
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Achtung Wiederlader !!!!!! 

        

      Änderung des Sprengstoffrechts TTE Regelung ( Tracking und  

     Tracing von Explosivstoffen ) für die Einführung der EG-Richtlinie  

      2008/43/EG vom 04. April 2008 zur Einführung eines Verfahrens   

      zur Kennzeichnung und Rückverfolgung von Explosivstoffen für 

      ziviele Zwecke. 

      Demnach muß ab dem Stichtag 05.04.2015  ein Nachweis geführt  

      werden ( für 10 Jahre ) vom Herstelle bis zum Verbraucher. 
 

      Mit dem Stichtag ( 05.04.2015) muß  die  Verpackung eine neue 

      Kennzeichnung  (mit Matrix ) verfügen. 
 

      Altbestände dürfen mit diesem Stichtag weder verwendet noch  

      verkauft oder transportiert werden. 
 

      Diese Bestände sind  vorher  zu verladen bzw zu vernichten. 
 

      Weitere Informationen findet Ihr auf WWW.Sprengstoffinfo.com . 
              
         Mit Kameradschaftlichem Gruß 

                       Peter Kreische 
        Kreisschießsportbeauftragter 
            Kreisgruppe Kurhessen 

 

 An 
  alle Wiederlader 
 

  

 
 

Peter Kreische 

Kreisschießsportbeauftragter 
Kreisgruppe Kurhessen 

   
Flidderbreite 6 
34346  Hann.Münden 
Fon:  05541/72392 
Fax:  05541/9094181 
Mobil : 0173-5336942 
E-Mail: kreische@gmx.de 
Home: www.kurhessen.vdrbw-hessen.de 

Datum. 02.01.15 

  

Betreff:             
  Sprengstoffgesetz/ neue TTE - Regelung 
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